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INFOVERANSTALTUNG ZUM GEBÄUDEENERGIEGESETZ (GEG)

Fakten zum GEG und was muss ich wann bzgl. meiner 
Heizungserneuerung tun? 

Welche Heiz- und Hybridsysteme
sind nach den Änderungen noch möglich?



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 
Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Mit dem GEG soll der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen 
eingeleitet werden. 

Aktuell werden rund drei Viertel der Heizungen mit Gas oder 
Heizöl betrieben.
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 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 
Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Für bestehende Gebäude und Neubauten, die in Baulücken 
errichtet werden, sind längere Übergangsfristen vorgesehen.

Dies soll eine bessere Abstimmung der Investitionsentscheidung auf die 
örtliche Wärmeplanung ermöglichen.

In Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern wird somit 
der Einbau von Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbarer 
Energie nach dem 30. Juni 2026 verbindlich,

weniger als 100.000 Einwohnern gilt das 
nach dem 30. Juni 2028.
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Wird in einer Kommune eine Entscheidung über die 
Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines 
Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet auf der 
Grundlage eines Wärmeplans schon vor Mitte 2026 bzw. 
Mitte 2028 getroffen, wird der Einbau von Heizungen mit 65 
Prozent Erneuerbaren Energien schon dann verbindlich.

Der Wärmeplan allein löst diese frühere Geltung der Pflichten 
des GEG jedoch nicht aus. Vielmehr braucht es auf dieser 
Grundlage eine zusätzliche Entscheidung der Kommune über 
die Gebietsausweisung, die veröffentlicht sein muss.



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 
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Was gilt ab Januar 2024 für Hausbesitzer und wer muss ab 
dann mit Erneuerbarer Energie heizen?

Die Pflicht zum Umstieg auf Heizungen mit 65 Prozent 
Erneuerbarer Energie ab dem 1. Januar 2024 gilt nur für den 
Einbau neuer Heizungen, im Neubau.

Bei Bestandsobjekten u. Neubau in Baulücken, soll dies erst 
bei Vorliegen eines Wärmeplanes der Kommune, welcher 
spätestens bis 2028 erstellt sein muss, gelten. (Neu seit Mai / 
Juni 2023)

Es gibt keine sofortige Austauschpflicht für bestehende 
Heizungen. Sie können weiter genutzt werden. Auch 
kaputte Heizungen können repariert werden.
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Öl- oder Gasheizungen, die nach dem Ablauf der Fristen 
für die Wärmeplanung eingebaut werden:

wenn sie mit 65 Prozent grünen Gasen (Biomethan, oder grünem oder 
blauem Wasserstoff) betrieben werden.
(Wird auf der Grundlage der Wärmeplanung ein verbindlicher und von der Bundesnetzagentur genehmigter Fahrplan für den 
Ausbau oder die Umstellung eines bestehenden Gasnetzes auf Wasserstoff vorgelegt und kann die Gasheizung auf 100 
Prozent Wasserstoff umgerüstet werden, kann die Gasheizung noch bis zur Umstellung des Gasnetzes auf Wasserstoff mit bis 
zu 100 Prozent fossilem Gas betrieben werden.)

Lässt sich der Anschluss an ein Wasserstoffnetz nicht wie geplant 
realisieren, muss innerhalb von drei Jahren auf eine Heizung 
umgerüstet werden, die mindestens zu 65 Prozent mit Erneuerbaren 
Energien betrieben wird. 



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 
Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Was gilt ab Januar 2024 für Hausbesitzer und wer muss ab 
dann mit Erneuerbarer Energie heizen?

Individuelle Lösung  mit 65-% Anteil an erneuerbaren 
Energien und rechnerisch nachweisen

oder pauschale Erfüllungsoptionen wählen:

     

     

     

     

     Biomasse (Holz) Biogas oder Wasserstoff-Gas-Heizungen
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Anschluss an ein Fern- oder Gebäudewärmenetz
In Wärmenetzen können verschiedene Erneuerbare Wärmequellen sowie 
Abwärme (z. B. Industriebetrieben oder aus Rechenzentren) effektiv genutzt 
und miteinander kombiniert werden.

Einbau einer elektrischen Wärmepumpe
Der Einbau einer elektrischen Wärmepumpe bietet sich für viele Ein- und 
Zweifamilienhäuser, aber auch für Mehrfamilienhäuser an, auch im Bestand. 
Die Wärmepumpe nutzt zum großen Teil die kostenlose und erneuerbare 
Umweltwärme (aus dem Boden, der Luft oder dem Wasser/Abwasser) und 
erfüllt daher die Erneuerbaren-Energien-Vorgabe. Eine Dämmung des 
Gebäudes oder eine Flächenheizung sind hierbei von Vorteil, aber keine 
zwingende Voraussetzung.
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Stromdirektheizung für Raumwärme
In sehr gut gedämmten Gebäuden mit geringem Heizbedarf können 
Stromdirektheizungen genutzt werden. Strom stammt bereits zu fast 50 
Prozent aus Erneuerbaren Quellen. Der Anteil Erneuerbarer Energien wird 
kontinuierlich weiter ansteigen.

Einbau einer Wärmepumpen- oder Solarthermie-Hybridheizung
Reicht eine Wärmepumpe allein nicht aus, um die Heizlastspitze im Winter 
zu decken, kann sie durch einen fossil betriebenen Wärmeerzeuger (Öl- 
oder Gasheizung) oder durch eine Biomasseheizung ergänzt werden. 
Dieser Spitzenlastkessel kommt dann nur an besonders kalten Tagen zur 
Unterstützung zum Einsatz. Um die Vorgabe von 65 Prozent Erneuerbaren 
Energien zu erfüllen, muss die Wärmepumpe vorrangig betrieben 
werden und Mindestanforderungen an die Leistung erfüllen. Vor allem in 
noch nicht gedämmten Mehrfamilienhäusern kann die Hybridheizung eine 
gute Option sein. Nach einer Sanierung ist der (fossile) Spitzenlastkessel 
dann in der Regel nicht mehr notwendig.
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Einbau einer Wärmepumpen- oder Solarthermie-Hybridheizung

Auch eine Kombination von solarthermischer Anlage und Heizkessel ist 
möglich. Wenn bestimmte Mindestgrößen (Mindestaperturflächen) der 
solarthermischen Anlage erfüllt werden, kann diese mit einem 
Deckungsanteil von rund 15 Prozent berücksichtigt werden.

Entsprechend müssen nur noch weitere 50 Prozent der Wärme mit 
Erneuerbaren Energien, mit Biomasse oder grünem oder blauem 
Wasserstoff gedeckt werden. In diesem Fall müssen dann beim Gas 
beispielsweise noch 60 Prozent grüne Gase bezogen werden (= 50 Prozent 
von 85 Prozent).
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Einbau einer Biomasseheizung (Holzheizung, Pelletheizung, 
etc.)
Da nachhaltig erzeugte Biomasse nur begrenzt verfügbar ist und 
voraussichtlich aufgrund der Nachfrage in verschiedenen Sektoren teurer 
wird, empfiehlt sich diese Option vor allem in Bestandsgebäuden, in denen 
andere Lösungen nicht sinnvoll oder machbar sind. Dies kann 
beispielsweise für Gebäude gelten, die schwer zu sanieren sind oder 
unter Denkmalschutz stehen.

Einbau einer Gasheizung, die nachweislich erneuerbare Gase
nutzt
In diesem Fall muss für die Wärmeversorgung zu mindestens 65 Prozent 
Biomasse, zum Beispiel nachhaltiges Biomethan bzw. biogenes Flüssiggas 
oder aber grüner oder blauer Wasserstoff verwendet werden. Allerdings ist 
Biomasse nur begrenzt verfügbar und die Kosten für Biomethan sind 
vergleichsweise hoch; Ähnliches gilt für Wasserstoff.



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 
Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Die Gas- oder Ölheizung ist intakt und wurde vor dem 1. Januar 2024 
eingebaut

Heizungen, die vor 2024 eingebaut wurden, können noch bis spätestens 
31. Dezember 2044 mit bis zu 100 Prozent fossilem Erdgas oder Heizöl 
betrieben werden.

Spätestens ab Ende 2044 muss jedoch ein Brennstoffwechsel

zu biogenen oder synthetischen Brennstoffen erfolgen. 
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Die Gas- oder Ölheizung ist irreparabel defekt

Wenn eine Erdgas- oder Ölheizung irreparabel defekt ist, gibt es 
Übergangslösungen.

eine gebrauchte Gasheizung

oder eine Miet-Gasheizung

Zusätzlich gibt es Übergangsfristen von 5 Jahren bzw.

bei Gasetagenheizungen von bis zu 13 Jahren, um den Umstieg auf eine 
Heizung mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie gut vorbereiten zu können. 

Falls ein Anschluss an ein Wärmenetz möglich ist, beträgt die Frist 
maximal 10 Jahre.
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Gasetagenheizungen in Mehrfamilienhäuser / 1. Teil

Vor 2026/2028 besteht im Bestand keine Pflicht, beim Heizungstausch auf 
65 Prozent Erneuerbare Energien umzustellen, es sei denn, es liegt bereits 
früher eine Entscheidung über eine Ausweisung zum Neu- bzw. 
Ausbau eines Wärmegebietes oder Wasserstoffnetzausbaugebiet vor. 

Zunächst muss innerhalb von fünf Jahren nach dem Austausch der 
ersten Etagenheizung entschieden werden,

ob die Wärmeversorgung zentralisiert

oder weiter dezentralisiert erfolgen soll.
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Gasetagenheizungen in Mehrfamilienhäuser / 2. Teil

Bei der Entscheidung für eine Zentralisierung gibt es im Anschluss 
weitere 8 Jahre Zeit, um diese umzusetzen.

Nach Fertigstellung der zentralen Heizungsanlage müssen alle weiteren 
Wohnungen beim Heizungstausch und alle in der Zwischenzeit eingebauten 
Etagenheizungen nach Ablauf eines weiteren Jahres an die zentrale 
Heizungsanlage angeschlossen werden.

Falls innerhalb der ersten 5 Jahre entschieden wird, dass die 
Wärmeversorgung weiter dezentral erfolgen soll, müssen alle nach Ablauf 
dieser Frist eingebauten Etagenheizungen zu 65 Prozent Erneuerbare 
Energien nutzen.



GEG § 102 Befreiungen
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§102)

Wenn die Einhaltung von 65 Prozent Erneuerbaren Energien bei neuen 
Heizungen im Einzelfall eine unzumutbare Härte bedeutet, 

Aufgrund von:

Unwirtschaftlichkeit 

besonderen persönlichen, baulichen oder sonstigen Umständen, 
können sich Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer oder 
Bauverantwortliche durch einen Antrag bei der zuständigen Behörde 
von den Anforderungen des Gesetzes befreien lassen.

So können gerade ab einem hohen Alter Finanzierungsschwierigkeiten 
oder aber auch Pflegebedürftigkeit eine Ausnahme wegen unbilliger Härte 
begründen. Diese Gründe können auch von Gebäudeeigentümern und 
Bauverantwortlichen anderen Alters vorgebracht werden.
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Betriebsverbot für alte Heizkessel nach § 72 GEG
Schon bisher gab es nach § 72 GEG eine Regelung zur Beschränkung der 
Betriebszeit von alten Heizkesseln, die weiter Bestand hat.

Danach dürfen Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff 
betrieben werden und vor dem Jahr 1991 eingebaut wurden, nicht mehr betrieben 
werden. Heizkessel, die nach dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt 
wurden, dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden. Hiervon 
gibt es jedoch folgende Ausnahmen:

Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwert-Heizkessel

Heizungsanlagen mit Nennleistung von weniger als 4 oder mehr als 400 kW

Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die das Gebäude seit dem
1. Februar 2002 selbst bewohnen. 
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Wie wird der Umstieg auf neue Heizungen mit Erneuerbarer 
Energie gefördert?

Neu ist ein Kreditangebot  zinsvergünstigt 

für Antragstellende bis zu einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 
90.000 Euro pro Jahr  für den Heizungstausch oder die Effizienzmaßnahmen.

Dieses Angebot soll insbesondere in der aktuellen Hochzinsphase dabei helfen, die 
finanzielle Belastung durch einen Heizungstausch zeitlich zu strecken und zu 
verringern.



 Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 
Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Alternativ bleibt ebenfalls die steuerliche Abschreibung 
erhalten.  § 35c EStG

Eigenheimbesitzer, die ab dem Jahr 2020 Handwerker mit einer 
energetischen Sanierung der Wohnung oder des Hauses beauftragen, 
können sich über eine stattliche Beteiligung vom Finanzamt freuen: Es 
winkt eine Steueranrechnung von 20 Prozent der Ausgaben für die 
energetische Sanierung. Maximal gibt es 40.000 Euro.

Es werden die gesamten Kosten für Material und Lohn angerechnet  
(anders als beim Steuerbonus auf Handwerkerleistungen)

Es gilt jedoch einen Fachbetrieb zu beauftragen um die Sanierung 
bescheinigen zu können. 



 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der 
Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Wie werden Mieterinnen vor hohen Betriebskosten geschützt?
Die volle Modernisierungsumlage der Investitionskosten für den Einbau von 
Wärmepumpen in energetisch schlechteren Gebäuden ist nur möglich bei 
einem Wirkungsgrad (der Wärmepumpe) von mindestens 2,5.

Anderenfalls können nur 50 Prozent der Investitionskosten umgelegt 
werden. Das soll die Mieterinnen und Mieter vor zu hohen Betriebskosten 
durch weniger effiziente Wärmepumpen schützen. Gleichzeitig sollen die 
Vermieterinnen und Vermieter motiviert werden in die Effizienz des 
Gebäudes zu investieren.(noch in Klärung)

Bei Umstellung von Gasheizungen auf Biomethan sollen Vermietende nur 
Energiebeschaffungskosten bei ihren Mieterinnen und Mietern abrechnen 
dürfen, wie sie beim Einsatz hinreichend effizienter Wärmepumpen 
anfielen.
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Gibt es eine zeitliche Obergrenze fürs Heizen mit fossilen 
Brennstoffen?

Ja. Enddatum für die Nutzung fossiler Brennstoffe in 
Heizungen ist der 31. Dezember 2044.

Ab 2045 muss in allen Gebäuden 100% klimaneutral mit 
ausschließlich Erneuerbaren Energien geheizt werden. Das 
Gesetz macht den Umstieg verbindlich.


